
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER FIRMA BLICKMEDIA

1. Anwendungshinweis

	 Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden im Geschäftsverkehr
	 gegenüber Unternehmern verwandt. 

2. Leistungsumfang, Abwicklung von Aufträgen

2.1	 Der Umfang der Leistungen ergibt sich aus der jeweils beim Vertragsschluss aktuel
		  len Produkt-/Leistungsbeschreibung. Zusätzliche und/oder nachträgliche Verände
		  rungen der Produkt-/Leistungsbeschreibungen bedürfen der Schriftform. Ansonsten
		  gilt, dass die in der Produkt-/Leistungsbeschreibung festgelegten Beschaffenheiten
		  die Eigenschaften des Werkes umfassend und abschließend festlegen. Insbesonde
		  re enthalten öffentliche Äußerungen des Auftragnehmers, deren Gehilfen oder Dritter 
		  keine diese Produkt-/Leistungsbeschreibung ergänzenden oder verändernden Be
		  schreibungen des Werkes.

2.2	 Die Angebote der Blickmedia sind freibleibend. Der Auftraggeber ist an seinem Auf
		  trag bis zu dessen Abschluss gebunden. 

3. Zahlungsbedingungen und Nacherfüllungsvorbehalt

3.1
		  Die Vergütung ist in vollem Umfang bei Lieferung bzw. Abnahme fällig. Der Auftrag
		  geber kommt ohne weitere Erklärungen des Auftragnehmers 14 Tage nach dem Fäl
		  ligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Im Falle des Vorhandenseins von 	
		  Mängeln steht dem Auftraggeber ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es sei denn, das  
		  Werk ist offensichtlich mangelhaft bzw. dem Auftraggeber steht offensichtlich ein 	
		  Recht zur Verweigerung der Abnahme der Arbeiten zu. In einem solchen Fall ist der 	
		  Auftraggeber nur zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit der einbehaltene Betrag im 	
			  angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der 	
			  Nacherfüllung (insbesondere einer Mangelbeseitigung) steht. Der Auftraggeber ist
		  nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängel geltend zu machen,  
		  wenn der  Auftraggeber fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige  
		  Betrag  (einschließlich etwaig geleisteter Zahlung) in einem angemessenen Verhältnis zu  
		  dem Wert der  -mit Mängeln behafteten-  Lieferung bzw. Arbeiten steht.

3.2
		  Vereinbarte Preise sind Netto-Preise, zu denen die jeweils gesetzlich geltende Mehr	
		  wertsteuer hinzukommt.



3.3.
			  Der Auftraggeber berechnet Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweili		
		  gen Basiszinssatz. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Auftragnehmer  
		  eine Belastung mit einem höheren Zinssatz oder der Auftraggeber eine geringere Be	
		  lastung nachweist.

3.4
		  Bei länger andauernden Projekten behält der Auftragnehmer sich die Erstellung von 	
		  Teilrechnungen vor. Mit diesen sollen die bisher erbrachten Leistungen abgegrenzt.

3.5
		  Wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass der Anspruch des Auf	
		  tragnehmers auf die Gegenleistung durch mangelhafte Leistungsfähigkeit des 
		  Auftraggebers gefährdet wird, kann der Auftragnehmer die ihm obliegende Leistung 	
		  verweigern. Der Auftragnehmer kann eine angemessene Frist bestimmen, in 		
		  welcher der Auftraggeber Zug um Zug die Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit zu  
		  leisten hat. Nach erfolglosem Ablauf der Frist kann der Auftragnehmer vom Vertrag 	
		  zurücktreten.

4. Eigentumsvorbehalt

4.1
		  Das hergestellte Werk bleibt Eigentum des Auftragnehmers bis zur Erfüllung  
		  sämtlicher ihm gegen den Auftraggeber aus der Geschäftsverbindung zustehenden 	
		  Ansprüche. 

4.2
		  Für den Fall der Veräußerung des Werkes tritt der Auftraggeber hiermit seinen 	
	     Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer mit allen Nebenrech     
         	 ten sicherungshalber an den Auftragnehmer ab, ohne dass es noch weiterer be  
  		  sonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem  
		  vom Auftragnehmer in Rechnung gestellten Preis des Werkes entspricht. 

4.3
 
		  Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Auftraggeber eine Ver	
		  pfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. 



5. Ausschluss der Neuherstellung

5.1
		  Der Auftragnehmer ist im Rahmen der Nacherfüllung in keinem Fall zur Neuherstel	
		  lung des Werkes verpflichtet. Schlägt die Nachbesserung fehl, so steht dem Auftrag	
		  geber das Recht zu, zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten.

5.2
		  Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung steht in jedem 		
		  Fall dem Auftragnehmer zu. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so steht dem Auftraggeber  
		  das Recht zu, zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. 

5.3

		  Will der Auftraggeber Schadenersatz statt der Leistung verlangen oder Selbstvornah	
		  me durchführen, so ist insoweit ein Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach dem 	
		  erfolglosen zweiten Versuch gegeben. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der 	
		  Fristsetzung bleiben im übrigen unberührt.

6. Haftung des Auftragnehmers

6.1
		  Der Auftragnehmer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit  
		  des Auftragnehmers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den  
		  gesetzlichen Bestimmungen. Der Schadenersatzanspruch für die Verletzung we	
	     	 sentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 	
		  Schaden begrenzt. Die Haftung des Auftragnehmers ist auch in Fällen grober Fahr	
		  lässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

6.2
		  Die Regelungen des Absatzes 1 gelten für alle Schadenersatzansprüche und 		
		  zwar gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verlet	
		  zung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten  
			  auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung für Ver	
		  zug bestimmt sich jedoch nach Ziff. 7, die Haftung für Unmöglichkeit nach Ziff. 8.



7. Verzugshaftung

			  Der Auftragnehmer haftet bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder    
          	 der groben Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder eines Vertreters oder Erfül      
      		 lungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung des Auftragneh	
		  mers ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorherseh	
		  baren Schaden begrenzt. Außerhalb der Fälle des Satzes 1 wird die Haftung des Auf	
		  tragnehmers wegen Verzögerung der Leistung für den Schadenersatz neben der Leis  
       	 tung auf die Deckungssumme der Betriebshaftpflichtversicherung begrenzt. Gleiches  
         	 gilt für den Schadenersatz statt der Leistung. Weitergehende Ansprüche des Auftrag 
            	gebers sind  -auch nach Ablauf einer dem Auftragnehmer etwa gesetzten Frist zur  
      		 Leistung – ausgeschlossen. Die vorstehenden Begrenzungen gelten nicht bei Haf	
		  tung wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Eine Ände	
		  rung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Rege	
		  lungen nicht verbunden. Die vorstehenden Regelungen gelten auch für den Anspruch  
     		 auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

8. Unmöglichkeit

		  Der Auftragnehmer haftet bei Unmöglichkeit der Lieferung/Leistung in Fällen des Vor 
		  satzes oder der groben Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder eines Vertreters oder  
		  Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung des Auftrag 
			  nehmers ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vor 
		  hersehbaren Schaden begrenzt. Außerhalb der Fälle des Satzes 1 wird die Haftung  
			  des Auftragnehmers wegen Unmöglichkeit auf Schadenersatz und auf Ersatz vergeb 
		  licher Aufwendungen auf insgesamt der Höhe nach auf die Deckungssumme der  
		  Betriebshaftpflichtversicherung begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Auftrag 
		  gebers wegen Unmöglichkeit der Lieferung sind ausgeschlossen. Die vorstehenden  
		  Beschränkungen gelten nicht, soweit wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers  
		  oder der Gesundheit gehaftet wird. Das Recht des Auftraggebers zum Rücktritt vom  
		  Vertrag bleibt unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftragge	
		  bers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

9. Rücktrittsrecht

		  Der Auftraggeber kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur  
		  zurücktreten, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung zu vertreten hat; im Falle  
		  von Mängeln verbleibt es jedoch bei den gesetzlichen Voraussetzungen. Der Auftrag 
		  geber hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb einer angemessenen Frist nach Auf 
		  forderung des Auftragnehmers zu erklären, ob er wegen der Pflichtverletzung vom  
		  Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht.


